
ORTSRECHT Lauenburg/Elbe  Stand: 06.07.2023 
Entschädigungssatzung 

 

Entschädigungssatzung 

der Stadt Lauenburg/Elbe 

durchgeschriebene Lesefassung unter Berücksichtigung der 1. Änderung der Entschädigungssatzung vom 05.07.2023 

 
 
Aufgrund der §§ 4 und 24 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein 
(Gemeindeordnung - GO) in der Fassung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. 2003, 
S. 514), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.09.2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 6) 
und aufgrund der Landesverordnung über Entschädigungen in kommunalen Ehrenämtern (Ent-
schädigungsverordnung - EntschVO) vom 3. Mai 2018 
letzte berücksichtigte Änderung: mehrfach geändert (LVO v. 01.10.2020, GVOBl. 
S. 738) und der Richtlinie über die Entschädigung von Mitgliedern der freiwilligen 
Feuerwehren und der Pflichtfeuerwehren (Entschädigungsrichtlinie - EntschRichtlfF) Erlass des 
Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integrationin der 
Fassung vom 28.03.2018 Amtsbl. Schl.-H. 2018 Nr. 16, S. 302 
wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 30.03.2021 folgende 
Satzung für die Stadt Lauenburg/Elbe erlassen: 
 
 
 

§ 1 
Präambel / Grundlagen 

 
(1) Grundlage für die Zahlung von Entschädigungen nach dieser Satzung an die Stadtvertre-

terinnen und Stadtvertreter, die Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten sowie die ehrenamt-
lich tätigen Bürgerinnen und Bürger sind der § 24 Abs. 1 GO und die Entschädigungsver-
ordnung (EntschVO) in der jeweils geltenden Fassung. 

 
(2) Entschädigungen sind der Ersatz von Auslagen, Ersatz des entgangenen Arbeitverdienstes 

oder bei Selbständigen eine Verdienstausfallentschädigung, die Erstattung des auf den ent-
gangenen Arbeitsverdienst entfallenen Arbeitgeberanteils zur Sozialversicherung, Entschä-
digung für die durch das Ehrenamt oder die ehrenamtliche Tätigkeit bedingte Abwesenheit 
vom Haushalt, der Ersatz der nachgewiesenen Kosten einer entgeltlichen Kinderbetreuung 
sowie einer entgeltlichen Betreuung pflegebedürftiger Familienangehöriger und der Ersatz 
von Reisekosten. 

 
(3) Die Aufwandsentschädigung ist pauschalierter Auslagenersatz und Entschädigung für den 

Aufwand an Zeit und Arbeitsleistung und das mit dem Ehrenamt oder der ehrenamtlichen 
Tätigkeit verbundene Haftungsrisiko. 

 
(4) Sitzungsgeld ist, auch soweit es als Teil einer Aufwandsentschädigung gewährt wird, pau-

schalierter Auslagenersatz für die Teilnahme an Sitzungen der Stadtvertretung, der Aus-
schüsse, der Fraktionen, Teilfraktionen, der Beiräte nach § 47 b und d Gemeindeordnung, 
für die Teilnahme an sonstigen in der Entschädigungssatzung bestimmten Sitzungen sowie 
für sonstige Tätigkeiten für die Stadt. 

 
(5) Ergeben sich bei der Berechnung der Aufwandsentschädigungen bzw. der Sitzungsgelder 

keine vollen Euro-Beträge, so werden die Beträge auf volle Euro abgerundet.  
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§ 2 

Aufwandsentschädigung für Stadtpräsidentinnen 
oder Stadtpräsidenten 

 
(1) Die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident erhält eine monatliche Aufwandsentschädi-

gung in Höhe von 90 % des Höchstsatzes der Landesentschädigungsverordnung. 
 
(2) Die oder der 1. Stellvertretende der Bürgervorsteherin oder des Bürgervorstehers erhält 

eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 20 % der Aufwandsentschädigung 
nach Abs. 1. 

 
(3) Die oder der 2. Stellvertretende der Bürgervorsteherin oder des Bürgervorstehers erhält 

eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 10 % der Aufwandsentschädigung 
nach Abs. 1.  

 
 

§ 3 
Aufwandsentschädigung für den Stellvertretenden der  

Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters 
 
Den Stellvertretenden der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters wird bei Verhinderung der 
Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters für ihre oder seine besondere Tätigkeit als Vertretung 
eine Aufwandsentschädigung gewährt, deren Höhe von der Dauer der Vertretung abhängt. Die 
Aufwandsentschädigung wird für jeden Tag, an dem die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister 
vertreten wird, in Höhe von 38,00 € gewährt. 
 
 

§ 4 
Aufwandsentschädigung für Fraktionsvorsitzende 

 
(1) Fraktionsvorsitzende erhalten eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 30 % 

der Aufwandsentschädigung nach § 2 Abs. 1 dieser Satzung. Zusätzlich wird jedem Frakti-
onsvorsitzenden ein Betrag in Höhe von 6,00 € pro Monat und Fraktionsmitglied ausgezahlt. 

 
(2) Stellvertretenden von Fraktionsvorsitzenden wird bei Verhinderung der oder des Fraktions-

vorsitzenden für ihre besondere Tätigkeit als Vertretung eine Aufwandsentschädigung ge-
währt, deren Höhe von der Dauer der Vertretung abhängt. Die Aufwandsentschädigung 
beträgt für jeden Tag, an dem die oder der Fraktionsvorsitzende vertreten wird, ein Drei-
ßigstel der monatlichen Aufwandsentschädigung der oder des Fraktionsvorsitzenden. Die 
Aufwandsentschädigung für die Stellvertretung darf die Aufwandsentschädigung der oder 
des Fraktionsvorsitzenden nicht übersteigen 

 
 

§ 5 
Entschädigungen für Mitglieder des Hauptausschusses 

 
(1) Die Mitglieder des Hauptausschusses erhalten eine monatliche Aufwandsentschädigung in 

Höhe von 30 % der Aufwandsentschädigung nach § 2 Abs. 1 dieser Satzung. 
Die oder der Vorsitzende des Hauptausschusses erhält eine um 50 % erhöhte Aufwands-
entschädigung.  
 

(2) Die Stellvertretenden der Mitglieder des Hauptausschusses erhalten für die Teilnahme an 
Sitzungen des Hauptausschusses im Vertretungsfall ein Sitzungsgeld in Höhe von 31,00 €. 
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§ 6 

Ausschussvorsitzende 
 
Ausschussvorsitzende mit Ausnahme der oder des Vorsitzenden des Hauptausschusses und bei 
Verhinderung von Ausschussvorsitzenden deren Stellvertretende erhalten für jede von ihnen ge-
leitete Ausschusssitzung ein Sitzungsgeld in Höhe von 31,00 €. 
 
 

§ 7 
Entschädigungen für Mitglieder der Stadtvertretung  

und der Ausschüsse 
 
(1) Die Stadtvertreterinnen und –vertreter erhalten eine Aufwandsentschädigung, die teilweise 

als monatliche Pauschale und teilweise als Sitzungsgeld für die Teilnahme an Sitzungen 
der Stadtvertretung, der Ausschüsse mit Ausnahme des Hauptausschusses, der Fraktionen 
und Teilfraktionen, gewährt wird. 

 
Die teilweise monatliche Pauschale beträgt 90 % des Höchstsatzes der Landesentschädi-
gungsverordnung. Das Sitzungsgeld beträgt pro Sitzung an einem Tag 90 % des Höchst-
satzes der Landesentschädigungsverordnung. 

 
(2) Die nicht der Stadtvertretung angehörenden Mitglieder der Ausschüsse erhalten für die Teil-

nahme an Sitzungen der Ausschüsse, in die sie gewählt sind, und an Sitzungen der Frakti-
onen und Teilfraktionen ein Sitzungsgeld in Höhe von 31,00 €. Entsprechendes gilt für stell-
vertretende Ausschussmitglieder, die nicht der Stadtvertretung angehören, im Vertretungs-
fall. 

 
(3) Stadtvertreterinnen und -vertreter, bürgerliche Ausschussmitglieder und stellvertretende 

Ausschussmitglieder erhalten für die Teilnahme an Sitzungen der Ausschüsse, denen sie 
weder als Mitglied noch als stellvertretendes Mitglied angehören sowie für die Teilnahme 
an sonstigen Sitzungen in die sie für die Stadt entsandt worden sind und für sonstige Tätig-
keiten für die Stadt kein Sitzungsgeld. 
 

(4) Zur Nutzung des digitalen Sitzungsdienstes erhalten die Mitglieder der Stadtvertretung bei 
Aufnahme der ehrenamtlichen Tätigkeit auf Antrag einen einmaligen Zuschuss in Höhe 
von 200,- € zur privaten IT-Ausstattung. 

 
 

§ 8 
Mitglieder der Beiräte  

 
Die Mitglieder der Beiräte erhalten für die Teilnahme an Sitzungen der Beiräte ein Sitzungsgeld 
in Höhe von 31,00 €. 
 
 

§ 9 
Entschädigungszahlungen im Bereich der  

Freiwilligen Feuerwehr 
 
(1) Grundlage für die Zahlung von Aufwandsentschädigungen im Bereich der Feuerwehr sind 

das Brandschutzgesetz des Landes Schleswig-Holstein, die Entschädigungsverordnung 
der Freiwilligen Feuerwehren sowie die Richtlinie über die Entschädigung von Mitgliedern 
der freiwilligen Feuerwehren und Pflichtfeuerwehren (Entschädigungsrichtlinie). 
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(2) Die Gemeindewehrführerin oder der Gemeindewehrführer und ihre oder seine Stellvertre-

terin oder ihr oder sein Stellvertreter erhalten nach Maßgabe der Entschädigungsverord-
nung für Freiwillige Feuerwehren eine Aufwandsentschädigung in Höhe des Höchstsatzes 
der Verordnung. 

 
(3) Der Jugendfeuerwehrwart erhält für seine besonderen Aufwendungen im Zusammenhang 

mit der Betreuung und Leitung der Jugendfeuerwehr eine Auslagenpauschale in Höhe des 
Höchstsatzes der Richtlinien über die Entschädigung von Mitgliedern der Freiwilligen Feu-
erwehren und Pflichtfeuerwehren.  

 
(4) Den aktiven Mitgliedern der Gemeindefeuerwehr wird für notwendige Auslagen für Fahrt-

kosten und Verpflegung je Einsatz und Übung eine Entschädigungspauschale in Höhe von 
4 € gewährt. 

 
 

§ 10 
Entgangener Arbeitsverdienst 

 
Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern, Stadtver-
treterinnen und Stadtvertretern, den nicht der Stadtvertretung angehörenden Mitgliedern und 
stellvertretenden Mitgliedern von Ausschüssen und Mitgliedern der Beiräte ist der durch die 
Wahrnehmung des Ehrenamtes oder der ehrenamtlichen Tätigkeit während der regelmäßigen 
Arbeitszeit entgangene Arbeitsverdienst aus unselbständiger Arbeit auf Antrag in der nachgewie-
senen Höhe gesondert zu ersetzen. Ferner ist der auf den entgangenen Arbeitsverdienst entfal-
lene Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung zu erstatten, soweit dieser zu Lasten der oder des 
Entschädigungsberechtigten an den Sozialversicherungsträger abgeführt wird.  
Sind die in Satz 1 genannten Personen selbständig, so erhalten sie für den durch die Wahrneh-
mung des Ehrenamtes oder der ehrenamtlichen Tätigkeit während der regelmäßigen Arbeitszeit 
entstandenen Verdienstausfall auf Antrag eine Verdienstausfallentschädigung, deren Höhe je 
Stunde im Einzelfall auf der Grundlage des glaubhaft gemachten Verdienstausfalls nach billigem 
Ermessen festgesetzt wird. Der Höchstbetrag der Verdienstausfallentschädigung je Stunde be-
trägt das 1 ½ fache des Sitzungsgeldes nach § 7 Abs. 2, also 34,00 €. 
 
 

§ 11 
Entschädigung für Abwesenheit vom Haushalt,  

Betreuung Familienangehöriger 
 
(1) Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte, ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger, Stadt-

vertreterinnen und Stadtvertreter, die nicht der Stadtvertretung angehörenden Mitglieder 
von Ausschüssen und Mitglieder der Beiräte, die einen Haushalt mit mindestens zwei Per-
sonen führen und nicht oder weniger als 20 Stunden je Woche erwerbstätig sind, erhalten 
für die durch das Ehrenamt oder die ehrenamtliche Tätigkeit bedingte Abwesenheit vom 
Haushalt während der regelmäßigen Hausarbeitszeit gesondert auf Antrag für jede volle 
Stunde der Abwesenheit eine Entschädigung.  
Der Stundensatz dieser Entschädigung beträgt ein Drittel des Sitzungsgeldes nach § 7 Abs. 
2, also 7,00 €.  
Auf Antrag sind statt einer Entschädigung nach Stundensätzen die angefallenen notwendi-
gen Kosten für eine Vertretung im Haushalt zu ersetzen. 

 
(2) Ehrenbeamtinnen und –beamten, ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern, Stadtver-

treterinnen und -vertretern sowie den Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern der Aus-
schüsse werden auf Antrag die nachgewiesenen Kosten einer durch die Wahrnehmung des 
Ehrenamtes oder der ehrenamtlichen Tätigkeit erforderlichen entgeltlichen Betreuung von 
Kindern, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, oder pflegebedürftiger Fami-
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lienangehöriger gesondert erstattet. Dies gilt nicht für Zeiträume, für die entgangener Ar-
beitsverdienst aus unselbständiger Arbeit oder Verdienstausfallentschädigung nach § 10 
oder eine Entschädigung nach Abs. 1 gewährt wird. 

 
 

§ 12 
Fahrkosten 

 
Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte, ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger, Stadtvertrete-
rinnen und -vertreter, die nicht der Stadtvertretung angehörenden Mitglieder und stellvertretenden 
Mitglieder von Ausschüssen sowie Mitglieder der Beiräte erhalten bei Dienstreisen Reisekosten-
vergütung nach den für Beamtinnen und Beamte des Landes geltenden Grundsätzen. Fahrkosten 
werden nur für notwendige Fahrten außerhalb des Stadtgebietes gesondert erstattet. Bei Benut-
zung privateigener Kraftfahrzeuge richtet sich die Höhe der Entschädigung nach den Sätzen des 
§ 6 Abs. 1 bis 3 Bundesreisekostengesetz. 
 
 

§ 13 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2021 in Kraft. 
 
 
 
 
 
Lauenburg/Elbe, 30.03.2021 
 
 
 
Gez. Thiede 
Bürgermeister 
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Veröffentlichungen: 
 
Satzung Lübecker Nachrichten:   

In Kraft getreten:   01.01.2021 
 
1.Änderung der Satzung Homepage:   
 In Kraft getreten:  01.06.2023 
 


